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zu machen, wegen solcher Vorkommnisse Entschädigung zu

verlangen oder die Gewinnung von Schotter, Sand, Schlamm,
Schilf u. s. w. und die zu diesem Behufe nothwendige Trocken¬

legung der Gewässer zu verhindern. (??)
(Vergleiche Paragraph 19, Reichs - Wasserrechts - Gesetz,

Paragraph 7, Reichs-Fischereigesetz.)
Dritten mißfällt es, daß den Commissions-Ver¬

handlungen aus Anlaß der Errichtung von Wasserwerks-

Anlagen, zu welchen behördliche Bewilligungen erfor¬
derlich sind, auch die dabei interessirten Fischerei-Berechtigten

beigezogen und deren „begründete" Einwendungen berück¬

sichtigt, in anderen Fällen wieder „vermeidliche" Beein¬

trächtigungen der Fischerei hintangehalten werden sollen. (Para-
graphe 44 und 45 der Regierungs-Vorlage.)

Diese Bestimmungen sind aber ganz oder theilweise und
meist wörtlich bereits in die verschiedenen provisorischen

Landes-Fischereigesetze aufgenommen, welche nach den Landes-
Wasserrechts-Gesetzen und in Uebereinstimmung mit deren Grund¬

sätzen zu Stande kamen. (Zum Beispiele, O b eröst erreich,
Paragraphe 16, 17.)

Diese Herren möchten also die Fischerei wieder um das

„bischen" Recht bringen, welches sie selbst oder ihre Vor¬
gänger derselben zu Anfang der achtziger Jahre „gnädigst"
verwilligten.

Ist es denn etwas gar so „Gräßliches", begründete
Einwendungen eines Staatsbürgers zu berücksichtigen, oder dessen

vermeidliche Beeinträchtigungen zu — vermeiden?
Mit großem Aplomb und dein gutmüthigen Zuhörern

gegenüber oft wirksamen Anscheine vollster Ueberzeugung von

der Richtigkeit thatsächlich unhaltbarer Argumente, wurde be¬

hauptet, daß „im Sinne der Wasserbenützungs - Gesetze der

Fischerei bisher überhaupt kein „Einspruchsrecht" gegen die Aus¬

übung anderer Wassernutzungs-Rechte zustand, und daß bisher
Wasseranlagen der Fischerei nur keine „unnöthigen" Er¬

schwerungen verursachen durften, während nach der Fischerei¬

gesetz-Vorlage (angeblich) die Fischereirechte so lange berück¬
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